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Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie
die Polizei am Freitag mitteil-
te nahm am vergangenen
Dienstag die Kriminalpolizei
Rottweil, unterstützt von wei-
teren Einsatzkräften und Spe-
zialeinheiten, in Villingen-
Schwenningen, Bad Dürrheim
und Dunningen drei dringend
tatverdächtige Männer vorläu-
fig festgenommen. Ihnen wird
vorgeworfen, organisiert mit
Betäubungsmitteln in nicht
geringen Mengen gehandelt
und einen Raubüberfall be-
gangen zu haben. 

Bei Übergabe 
an Käufer ausgeraubt

Seit Ende 2016 ermittelten
Staatsanwaltschaft Konstanz
und die Kriminalpolizei Rott-
weil gegen mehrere Tatver-
dächtige wegen des illegalen
Handels mit Betäubungsmit-
teln in nicht geringen Men-
gen. Bei der Übergabe von
acht Kilogramm Marihuana
an drei Abnehmer im Oktober
2016 erlebten die Lieferanten
eine böse Überraschung: Sie
wurden von dem Trio überfal-
len und ausgeraubt. Das Mari-
huana wechselte den Besitzer
ohne Bezahlung. Zwei der an-
gegriffenen Männer erlitten

dabei erhebliche Verletzun-
gen. 

Intensive Ermittlungen und
die Einleitung verschiedener,
teilweise auch verdeckter
Maßnahmen führten letzt-
endlich zur Identifizierung
der Lieferanten und der drei
Abnehmer aus den Kreisen
Schwarzwald-Baar und Rott-
weil. Wegen bestehender
Haftbefehle gegen die drei 24,
27 und 29 Jahre alten Räuber
rückte am Dienstag ein Groß-
aufgebot der Polizei an und
nahm die Männer fest. Nach
der Vorführung beim Haft-
richter wurde das Trio in ver-
schiedene Justizvollzugsan-
stalten eingeliefert. Auch
gegen die Marihuana-Anbie-
ter laufen Ermittlungsverfah-
ren wegen organisiertem Dro-
genhandel. 

Einer der Tatverdächtigen,
ein 40-jähriger Italiener, sitzt
in Untersuchungshaft. Im Zu-
ge dieses Einsatzes wurde
auch ein 47 Jahre alter Koso-
vare vorläufig festgenommen,
der in dringendem Verdacht
steht, erhebliche Mengen Ma-
rihuana verkauft zu haben.
Gegen den nicht zum Räuber-
trio gehörenden Mann erließ
das Amtsgericht Villingen auf
Antrag der Staatsanwaltschaft
Konstanz Haftbefehl.

Erneuter Schlag gegen 
Drogendealer
Festnahmen | Ein Jahr Ermittlungszeit

In diesem Jahr wurden 
beim Kulturpreis Schwarz-
wald-Baar zwei erste Prei-
se vergeben, sie gingen an 
Christoph Dinges und Ale-
xander Janz.
n Von Wilfried Strohmeier

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Landrat Sven Hinterseh und
Wolfgang Wurbs, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Schwarzwald-
Baar überreichten die Preise
im Rahmen einer Feierstunde
im Landratsamt Schwarz-
wald-Baar-Kreis in Villingen.
Die Jury, die mit Anja Rudolf,
Kunsthistoriker und unter an-
derem Leiterin des Fachbe-
reichs Kunst und Kultur der
Volkshochschule für Stadt
und Kreis Tuttlingen, Frank
Altmann, Bildender Künstler,
Kurator und Kunsterzieher so-
wie Simone Jung, Leiterin des
Museum Art.Plus Donau-
eschingen hochkarätig besetzt
war, hatte nach ausgiebiger
Beratung entschieden. 

Für den Kulturpreis
Schwarzwald-Baar lagen der
Jury elf Bewerbungen zur
Sichtung und Bewertung vor.
Die Jury des Kulturpreises
Schwarzwald-Baar hat ent-
schieden, dass zwei erste Prei-
se vergeben werden. Die
Preisträger sind der gebürtige

Villinger Christoph Dinges so-
wie Alexander Janz, der eben-
so aus Villingen-Schwennin-
gen stammt. 

Christoph Dinges und Ale-
xander Janz teilen sich somit
das Preisgeld mit jeweils 3750
Euro. Bewerben konnten sich
Personen aus dem Nach-
wuchsbereich. Die Bewerber
mussten entweder in einer
Gemeinde im Schwarzwald-
Baar-Kreis geboren sein oder
im Kreisgebiet den Schwer-
punkt ihrer kulturellen Aktivi-
täten haben. Es gab keine Al-
tersgrenze – allein die Jury
hatte zu bestimmen, wie der
Begriff »Nachwuchs« definiert
wird. Die Jury entschied völ-
lig unabhängig und aus-
schließlich nach künstleri-
scher Qualität.

Die Künstler führten auch
aus, wie die Werke entstan-
den sind. Christoph Dinges
wurde von der Freiheit inspi-
riert. Er nahm ein Motorrad
und goss eine Betonplatte et-
wa in Höhe des Tanks um das
Gefährt. Das Motorrad steht
für ihn als das große Symbol
der Freiheit, doch diese ent-
steht für ihn im Kopf, durch
das eigene Denken. Das Werk
hat noch eine zweites Symbol.
Setzt man sich in Gedanken in
den Sattel, entsteht mit der
Betonplatte ein X und ganz oft
sei es doch so, dass dieses X
auf Landkarten für den Punkt

stehe, an dem man sich in
dem Augenblick befinde, er-
klärt der Künstler. 

Der Konzeptkünstler Ale-
xander Janz hatte als Werk »A
Shower with Pictures« dabei,
allerdings nur als Foto. Es ent-
stand für eine Ausstellung im
Mönchehaus in Gosslar. Die
Idee entstammt aus seinem
eigenen Badezimmer. In die-
sem steht eine Badewanne, in
der nur geduscht wird und die
geflieste Wand nur bis zur
halben Höhe an der Wand
reicht. Er und sein Mitbewoh-
ner haben zusätzlich eine Ple-
xiglasscheibe angebracht, da-
mit das Wasser nicht in die
Wand eindringt. In Zusam-
menhang mit der Ausstellung
entstand die Frage: »Mit wel-

chem Werk aus dem Mönche-
haus würde ich gerne du-
schen?« 

Janz fertigte einen Entwurf,
der rund 30 Zentimeter in der
Höhe hatte und aus diesem
entstand die Dusche, die im
Mönchehaus unvermittelt im
Raum steht, jedoch funktions-
fähig ist. An der komplett ge-
fliesten Wand hängen ver-
schiedene Drucke der Werke.
Das Kunstwerk selbst konnte
er nicht mitbringen und
eigentlich hätte der Konzept-
künstler gerne etwas eigenes
für den Kunstpreis des Land-
kreises und für das Landrat-
samtgebäude angefertigt, was
jedoch in der Kürze der Zeit
von Ausschreibung bis Einrei-
chung nicht möglich war. 

Jury kürt zwei erste Plätze
Wettbewerb | Christoph Dinges und Alexander Janz gewinnen den Kulturpreis 2017

Freuen sich über die Kunst und die Auszeichnung: Landrat Sven Hinterseh, Sparkassenvertreter Wolfgang Wurbs, die Preisträger Ale-
xander Janz und Christoph Dinges sowie die Jurymitglieder Anja Rudolf, Simone Jung und Frank Altmann – letzterer war 2009 selbst
Gewinner der Ausschreibung. Fotos: Strohmeier

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(wst). Der Wechsel war ge-
plant und ist nun vollzogen:
Mit 100 Prozent wurde Thors-
ten Frei neuer Kreisvorsitzen-
der der CDU Schwarzwald-
Baar. Gut gefüllt war die Stadt-
halle in St. Georgen wichtigs-
ter Tagesordnungspunkt: Die
Wahl des neuen Kreisvorsit-
zenden. Andreas Schwab gab
zunächst einen Rückblick auf

seine Zeit in dem Amt, an-
schließend erklärte Thorsten
Frei, warum er der Mann für
Schwabs Nachfolge sei. Die
CDU-Mitglieder folgten der
Empfehlung ihres Vorstands-
gremiums. Thorsten Frei ist
nun bis zum regulären Kreis-
parteitag im Jahr 2019 im
Amt, dann muss er sich erneut
dem Votum seiner Partei-
freunde stellen.

100 Prozent für 
Thorsten Frei 
CDU | Neuer Kreisvorsitzender gewählt

»A Shower with Pictures« entstand für das Mönchehaus in 
Gosslar. Es ist eine funktionierende Dusche, in der Abbildun-
gen von Werken des Museums verwendet wurden.

Anzeige

Michael M. macht sich vie-
le Gedanken. Mittlerwei-

le denkt er nicht nur an Fußball
oder freie Wochenenden, son-
dern beschäftigt sich auch mit
Fragen des Erbrechts. Klar, dass
ihn interessiert, was es mit
dem Berliner Testament auf
sich hat. Der Villinger Anwalt
Andreas Schindler klärt auf.

Was erbt der Ehegatte
nach dem Gesetz?

Mit der Heirat ändert sich Vie-
les, auch die erbrechtliche Lage
der Ehegatten. Neben Kindern
ist ein Ehegatte nach dem Ge-
setz in der Regel zur Hälfte
erbberechtigt. Sind keine Kin-
der vorhanden, aber leben
noch die Schwiegereltern oder

Schwäger/-innen, erbt der
überlebende Ehegatte nach
dem Gesetz bestenfalls drei
Viertel. Ein Testament ist also
zu empfehlen, um Erbenge-
meinschaften mit der Schwä-
gerschaft oder auch mit Kin-
dern zu verhindern.

Sind Einzeltestamente än-
derbar?

Dazu können Ehegatten ganz
normale Testamente schreiben,
also jeder für sich. Solche Ein-
zeltestamente können von je-
dem Ehegatten jederzeit belie-
big abgeändert werden. Das ist
von Vorteil, wenn dies ge-
wünscht wird. Es ist aber ein
Nachteil, wenn beide Eheleute
Sicherheit haben möchten und

nicht wollen, dass der andere
Ehegatte das Testament abän-
dern kann, ohne den anderen
zu informieren. Die Lösung:
Berliner Testament. Nur einer
der beiden Eheleute braucht
den Testamentsinhalt nieder-

zuschreiben. Es reicht aus,
wenn der andere mitunter-
schreibt.

Wie sieht der »Klassiker«
aus?

IIn einem solchen Testament
werden die Todesfälle beider
Eheleute geregelt. Normaler-
weise setzt der erstversterben-
de Ehegatte den überlebenden
Ehepartner zum alleinigen
Erben ein. Die Kinder werden
dann nach dem Tod des überle-
benden Ehegatten sogenannte
Schlusserben. Dieses Testa-
ment ist ideal, wenn geordnete
Familienverhältnisse vorliegen
und der weitere Lebensweg
des überlebenden Ehegatten
wie der Kinder „glatt“ verläuft.

Wo sind die Fallen?
Da der verwitwete Ehegatte
aber das gesamte Vermögen
erhält, kann er damit eben
auch tun und lassen, was er
will. Er kann das Vermögen
verbrauchen, er kann es ver-
schenken.... Gegen solche
»bösliche Schenkungen«, bie-
tet das Gesetz einen gewissen
Schutz. Dieser greift aber erst
nach dem Tod des überleben-
den Ehegatten. Auf jeden Fall
ist der Nachlass durch das Hin-
zutreten neuer Pflichtteilsbe-
rechtigter bei einem neuen
Ehegatten oder neuen Kindern
gefährdet.

Gibt es andere Tücken?
Gefährlich ist die Bindungswir-

kung des Berliner Testaments
nach dem Tode des erstverster-
benden Ehegatten. Der Überle-
bende kann es im Normalfall
nicht mehr abändern, was ei-
nerseit gut, andererseits
schlecht sein kann. All dies
kann durch geschickt formu-
lierte Klauseln und Gestaltun-
gen vermieden oder abgemin-
dert werden. Die Vor- und
Nacherbenvariante ist eine in-
teressante Variante. Der über-
lebende Ehegatte kann nicht
einfach über die Vorerbschaft
verfügen wie er will. Die Vor-
erbschaft ist für die Kinder ge-
sichert.

WEITERE INFORMATIONEN:
n www.ruby-erbrecht.de

Berliner Testament sichert den Familienfrieden

Der Villinger Anwalt And-
reas Schindler Foto: Eich
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